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Schulwesen in Liechtenstein 
Eine Dokumentation von Dr. Josef Wolf, Leiter des Schi^lamtes (I) 
Vorbemerkung: A m  vorletzten Wochen
ende fand in Vaduz e ine  internat ionale  
Philologentagung statt. Im Rahmen die
ses Treffens hielt de r  Leiter des liech
tensteinischen Schulamtes, D r . J . W o l f ,  
ein vie lbeachtetes  Referat  ü b e r  d e n  
Aufbau des  Schulwesens in unserem 
Lande. Teile seines Vor t rages  we rden  
auch als Dokumentation über unser  
Schulwesen in de r  Neuauflage d e r  In
formationsschrift de r  Pressestelle v e r 
öffentlicht werden.  Auszüge aus d iesen 
Arbeiten bilden auch  d ie  Grundlage  
des nachs tehenden Beitrages, den wir  
in drei  Teilen, heu t e  Mittwoch, morgen  
Donnerstag und  in der  Wochenendaus-
ga^jc veröffentlichen. 

Am 15. Dezember 1971 beschloss 
der Landtag ein neues Schulgesetz. 
Die Vorarbeiten für dieses Geset
zeswerk hatten mehrere Jahre ge
dauert. Eine grosse Bildungskommis
sion hatte die Aufgabe, ein neues 
Bildungskonzept zu erarbeiten. Es 
wurde ein Delegierter für Bildungs
fragen, der einen Bildungsbericht 
vorlegte, eingesetzt. Bei der Dar
stellung des • liechtensteinischen 
Schulwesens müssen wi r  von die
sem neuen Schulgesetz ausgehen. 

Zurzeit wird auch ein neues Be
rufsbildungsgesetz vorbereitet. Im 
Jahre 1972 wurde zudem die gel
tende Stipendienordnung überar
beitet. ,Mit dem. Gesetz über die 
staatlichen Ausbildungsbeihilfen 
vom 9. Mai 1972 wurde hier eine 
neue Grundlage geschaffen. 

Neuorientierung 
Das neue Schulgesetz kann nicht 
als revolutionär bezeichnet werden, 
dennoch enthält es einige wesentli
che Neuerungen. Die Primarschule 
umfasst nur  noch fünf Schulstufen. 
Der Schüler tritt also bereits nach 
fünf Jahren in eine der weiterfüh
renden Schulen ein. Die Oberstufe 
der Primarschule wird nicht mehr 
in jeder Gemeinde geführt, sondern 
zentral an bestimmten Punkten des 
Ober- und des Unterlandes. Dieser 
Schultyp erhält die Bezeichnung 
Oberschule. Neben der Oberschule 
zählen die Sekundärschule und  das 
Gymnasium zu den weiterfüh
renden Schultypen. Oberschule und 
Realschule sollen vier Schulstufen 
umfassen. Zlurzeit dauert die Schul
pflicht noch acht Jahre. Sobald die 
räumlichen und personellen Vor
aussetzungen für die Verwirkli
chung der vierten Schulstufe der 
Oberschule gegeben sind, wird sich 
die Dauer der  Schulpflicht an  allen 
Schularten auf neun Jahre  erstrek-
ken. A n  den Realschulen und am 
Gymnasium ist dies schon längere 
Zeit der  Fall, an  der Oberschule 
dürften wir in wenigen Jahren auch 
so weit  sein. Das Gymnasium kennt 
eine Langform (Eintritt nach der 
fünften Klasse Primarschule) und 
eine Kurzform (Eintritt nach der 
dritten Klasse Realschule). Es um
fasst j e  nach Form höchstens acht 
oder fünf Schuljahre u n d  verleiht 
nach erfolgreichem Abschluss die 
Maturität. 

Durch die Einführung der Kurz
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Das neue Schulgesetz ist nicht revolutionär, aber  es enthält doch wesent
liche Neuerungen . . .  Dr. Josef Wolf anlässlich der Philologentagung in 
de r  Aula des Liechtensteinischen Gymnasiums in  Vaduz. (Bild: A. Kieber) 

form des Gymnasiums wird es nun  
auch in Liechtenstein möglich sein, 
über  den sogenannten gebrochenen 
Bildungsweg zur Matura zu gelan
gen. Ein stets wiederkehrendes Po
stulat vieler Schulfachleute war  die 
vermehrte Durchlässigkeit zwi
schen d$n einzelnen Schulformen. 
Auch diese Forderung ist im Gesetz 
berücksichtigt worden. 

Zu erwähnen ist ferner die Ein
führung der Hilfsschule. Die Errich
tung von Hilfsschulklassen wird im 
neuen Schulgesetz als vordringli
che Aufgabe bezeichnet. In der 
Hilfsschule sollen diejenigen Kin

der ausgebildet werden, die wegen 
begrenzter Schulbildungsfähigkeit 
dem üblichen Unterricht nicht zu 
folgen vermögen. Mit der Realisie
rung des neuen- Schulkonzeptes 
wurde sofort begonnen. An bauli
chen Massnahmen,^ind anzuführen: 

Die Errichtung mehrer Kindergar
ten-Abteilungen, so dass nun in fast 
allen Gemeinden zwei Jahrgangs
stufen vor Beginn der Schulpflicht 
geführt werden können. Für die 
Oberschule im Unterland wurde ein 
neues Schulgebäude errichtet. Das 
Liechtensteinische Gymnasium und 
die Realschule Vaduz konnten im 

Herbst 1972 ein grosszügig geplan
tes Schulzentrum in Vaduz bezie
hen. An  schulischen Reformbestre
bungen sind zu  erwähnen: die 
Angleichung der Lehrpläne bzw. 
Lehrmittel an  den weiterführenden 
Schulen im Sinne einer vermehrten 
Durchlässigkeit, die Entwicklung 
eines neuen Aufnahmeverfahrens, 
bestehend aus Leistungsprüfungen, 
Schuleignungstest und Lehrerurteil, 
bzw. Zeugnisnoten, die Errichtung 
einer hauptamtlichen Schulpsycho
logischen Dienststelle. 

Ausrichtung nach der Schweiz 
Seit dem Zollvertrag ist unser Land 
nicht nur  wirtschaftlich, sondern 
auch kulturell eng mit der Schweiz 
verbunden. Unsere Lehrer werden 
vorwiegend in schweizerischen 
Lehrerseminarien ausgebildet.' Die 
Lehrpersonen der Volksschule 
(Primarschule) werden in den Leh
rerseminaren in Rickenbach (Kan
ton Schwyz) und in Sargans, bzw. 
Rorschach (Kanton St. Gallen) aus
gebildet. Die Lehrer der Realschule 
(Sekundärschule) werden an  
schweizerischen Hochschulen und  
an der Lehramtsschule St. Gallen 
auf den Lehrberuf vorbereitet. 
Auch die meisten Gymnasiallehrer 
haben ihre Studien an Hochschulen 
der Schweiz absolviert. 

Unsere Schulentlassenen besu
chen meist die Berufs- und Gewer
beschulen des Kantons St. Gallen. 
Der Staat leistet entsprechende 
Beiträge an  diese Schulen. Ein Ge
meinschaftswerk der Kantone St. 
Gallen, Graubünden und des Für
stentums Liechtenstein ist das Neu-
Technikum in Buchs. Dieses Tages
technikum (Ingenieur-Schule) ist in 
erster Linie für die an einer höhe
ren technischen Ausbildung in-

Wir müssen weiter mit der 
Inflation leben 
Kommende Lohnverhandlungen aus der Sicht des Gewerbes 
Im Zuge der seit Jahresbeginn lau
fenden und doch mit einigem Er
folge auf Teilgebieten betriebenen 
Konjunkturstabilisierung und Preis
beruhigung kommt dem Verlauf 
und dem Ergebnis der kommenden 
Lohnverhandlungen grösste Bedeu
tung zu. Es ist unbestritten, dass 
vor allem in bezug auf die Produk
tion für den Binnemarkt Löhne und 
Preise voneinander abhängig sind. 
Wir werden auch zur Kenntnis neh
men müssen, dass wir, wie die an
deren Industrieländer, noch weiter 
mit der Inflation leben müssen. 
Orientierungsdaten sollen und 
können indessen das Mass 
indizieren und Richtlinien für die 
Möglichkeiten einer tragbaren 
Inflationsverlangsamung angeben. 

Wir  haben in unserem Lande uns 
zu leicht daran gewöhnt, einseitig 
schweizerische Löhne zu überneh
men, ohne zu berücksichtigen, dass 
die schweizerische Politik und  
Wirtschaft auf anderen wichtigen 
Teilgebieten der Sozialpolitik als 
Gegengewicht wesentlich vorsich
tiger zu Werke  ging und geht. Dies 
betrifft den Familienlastenaus
gleich, das Krankenkassenobligato-
rium mit seinen weitgehenden Lei
stungen einerseits und den grossen 
Verpflichtungen der  Wirtschaft an
dererseits, dies betrifft und  geht 
zum Beispiel auch bis zur Einfüh
rung des. 1. Mai als Staatsfeiertag, 
der j a  gerade im Kanton St. Gallen 
vom Volke eindeutig abgelehnt 

wurde. Dasselbe gilt für die Ar
beitslosenversicherung. Schon 
spricht man  von der Herabsetzung 
des Rentenanspruchsalters. 

Es galt bisher als Grundsatz, dass 
im allgemeinen auf alle Fälle der 
Lebenkostenindex die Höhe der 
Lohnbewegung bestimme. Aber 
verantwortungsbewusste und mu
tige Politiker und Wirtschaftsfach
leute der Schweiz wagten mit Recht 
auf die Problematik dieses Grund
satzes hinzuweisen. 

Immerhin werden wir für 1974 
wohl mit einer achtprozentigen 
Lohnanhebung rechnen müssen, 
denn es scheint so, dass der Le
benskostenindex auch im kommen
den Jahre  ansteigen wird. 

Wi r  müssen. die Lohnfestsetzun
gen für  das Jahr  1974 eben auch für 
den Konsum 1974 betrachten, d. h .  
die Lohnanhebung für das Jahr  1974 
kann niemals eine Nachzahlung für 
das J a h r  1973 sein. 

Sie berücksichtigt die voraus
sichtlich eintretende Teuerung des 
Jahres 1974, die eben wieder durch 
die Vorwegnahme einer Teuerungs
wartung teilweise bedingt ist. 

Damit ist tatsächlich die Proble
matik der  Verkettung Löhne-Le
benskostenindex aufgezeigt. 

Auf d e r  anderen Seite stellen w i r  
uns allenthalten gerade in jenen 
Branchen des Gewerbes, in denen 
Gesamtarbeitsverträge abgeschlos
sen werden und in jenen, die sich 
diesen Vertragsabschlüssen an-

schliessen, also im Bauhauptgewer
be, im Schreiner- und Transportge
werbe und im Metallgewerbe, somit 
in den Hauptgruppen unserer 
Handwerkswirtschaft, eine Preissta
bilisierung, j a  ein Rückgang der  
Preissätze fest, so dass diese 
Gruppen derzeit einseitige Lasten
träger der Inflationsbekämpfung 
sind. So gilt es, bei kommenden 
Lohnverhandlungen Mass zu halten 
und die eingetretene Beruhigung 
auf dem Preissektor des Baumark
tes nicht zu sehr zu strapazieren. 
Wir dürfen nicht übersehen, dass 
der Unternehmer heute an  Sozial
leistungen zu gunsten des Arbeit
nehmers (Versicherungsanteil, Fe
rien, Schlechtwetter, Gratifikation) 
31.4 Prozent des Bruttolohnes zu  
leisten hat. Anders ausgedrückt 
heisst dies, dass bei einem Stund
enlohn von  Fr. 10.— der Arbeitge
ber 13.15 Franken für die Arbeits
stunde auszulegen hat  oder dass 
aus anderer Sicht heute zusammen 
mit d e n  eigenen Beiträgen der Ar
beitnehmer a n  Sozialeinrichtungen 
schon 18 Prozent «öffentlich» ver
waltet werden, 17 Prozent als Son
derzahlungen dem Arbeitnehmer 
zufliessen. Hier werden die Gren 
zen weiterer Sozialleistungen klar  
sichtbar. 

(Vorstehender Beitrag ist dem 
Mitteilungsblatt der  Gewerbegenos
senschaft für das Fürstentum Liech
tenstein Nr. 10/1973 entnommen.) 

teressierte Jugend des Konkordats-
Gebietes bestimmt, steht aber  auch 
Studierenden aus  anderen Gegen
den offen. 

Einige Schultypen können in 
Liechtenstein wegen der  Kleinheit 
des Landes nicht geführt werden, 
z. B. der Matura-Typ C mit Beto
nung der mathematisch-naturwis
senschaftlichen Fächer. Um unseren 
Schülern auch Zugang zu diesen 
Schultypen zu verschaffen, werden 
mit entsprechenden Lehranstalten 
Verträge zur Sicherung von  Plätzen 
abgeschlossen. Sowohl unsere 
Schulbehörde als auch die Lehrer
schaft sind Mitglieder bei verschie
denen schweizerischen kantonalen 

Fortsetzung auf S/2 
Die aktuelle 
Frage 
Krankenversicherungsgesetz: Wo 
bleiben die Verordnungen? 
Nach den letzten Landtagswahlen 
erbte die heutige Mehrheitspartei 
nicht nur das  Ressort Soziales, son
dern auch eine Vorlage für ein 
neues Krankenversicherungsgesetz, 
die in den Grundziigen praktisch 
ausgearbeitet war. Die Vorlage kam 
in der Folge ins Parlament und 
wurde mit einigen Aenderungen zum 
Gesetz erhoben. Seit 1. Juli 1972 ist 
die Krankenversicherung Völksobli-
gatorium in Liechtenstein. Um dem 
neuen Gesetz aber  die volle Wirk
samkeit zu verleihen, sind noch eine 
ganze Reihe von Regierungsverord
nungen fällig, welche die einzelnen 
Gesetzespassagen näher ausfuhren. 
Obwohl da s  Gesetz selbst schon seit 
mehr als einem Jahr  in Kraft ist und 
jeden Einwohner d e s  Landes dazu 
verpflichtet, einer Krankenversiche
rung anzugehören, liegen die ent
sprechenden Verordnungen offenbar 
immer noch in einer Schublade. S o  
ist beispielsweise die Frage d e s  Ver
hältnisses zwischen der Kranken-
und der Invalidenversicherung weit
gehend offen. Gemäss Gesetz sind 
die Krankenversicherungen nicht 
mehr zu Taggeldleistungen ver
pflichtet, sobald jemand IV-Rente 
bezieht. Dass die Kassen teilweise 
trotzdem weiterzahlen, ist erfreulich, 
aber  e s  liegt in ihrem eigenen Er
messen. Die entsprechende Verord
nung fehlt eben. Sie fehlt auch hin
sichtlich des  Problems der  vorbeu
genden Untersuchungen und der 
Frage der Krankentransportkosten, 
um hier nur einige wenige Beispiele 
aufzuzeigen. Der Krankenversicherte 
hätte (trotz d e s  immer wieder fest
gestellten Entgegenkommens der 
Kassen) eine besseres  Gefühl, wenn 
e r  seine Ansprüche gesetzlich ein
wandfrei verankert wüsste. Die Ma
terie ist vielleicht nicht besonders 
attraktiv, weil kompliziert und viel
schichtig. Für den Betroffenen aber, 
und das  kann morgen schon  jeder 
von uns sein, ist sie ausserordent
lich wichtig. 


